
ten Jahren das Organstreitverfahren nach Art. 94 I Nr. 1 GG
in das Zentrum des Interesses gerückt.75 Dabei waren An-
tragsgegner sowohl der Bundespräsident76 als auch einzelne
Bundesminister77 und auch der Bundeskanzler,78 während
Antragsteller sowohl die NPD (nunmehr: „Die Heimat“) als
auch die AfD waren. Die Möglichkeit für politische Parteien,
eine Verletzung ihres verfassungsrechtlich durch Art. 21 GG
geschützten Status im Wege des Organstreitverfahrens gel-
tend machen zu können, trägt der besonderen Bedeutung
politischer Parteien als notwendigen Bestandteilen des Ver-
fassungsaufbaus Rechnung.79 Von besonderer Bedeutung ist
dabei im Rahmen des Rechtsschutzbedürfnisses80 als Voraus-
setzung einer Sachentscheidung die sog. Konfrontations-
obliegenheit.81 Danach obliegt es dem Antragsteller, schon
vor der Einleitung eines Organstreitverfahrens das in Streit
stehende Recht geltend zu machen. Er muss sich also bereits
im politischen Prozess mit der Verfassungsrechtslage befas-
sen und die beanspruchten Rechte einfordern; anderenfalls ist
der Antrag mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

Der Verfassungsbeschwerde nach Art. 94 I Nr. 4a GG
kommt dagegen in Ansehung des Gebots der grundsätzlichen
Erschöpfung des Rechtswegs nur insoweit Bedeutung zu, als
Äußerungen von Hoheitsträgern nur mittelbar im Rahmen
einer Urteilsverfassungsbeschwerde zum Verfahrensgegen-
stand gemacht werden können.82 Hier beschränkt sich die
Prüfungsbefugnis des Bundesverfassungsgerichts auf die Ver-
letzung von spezifischem Verfassungsrecht,83 also insbeson-
dere auf die Frage, ob die Fachgerichte die Bedeutung der
Grundrechte überhaupt nicht erkannt84 oder aber in ihrem
Gehalt verkannt haben.85

E. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Gerade in Ansehung der Tatsache, dass moderne Formen der
Regierungskommunikation von zunehmender Bedeutung

sind, rücken damit auch die Rechtsschutzmöglichkeiten ge-
genüber einem solchen Agieren der öffentlichen Hand in den
Mittelpunkt des Interesses. Betroffenen steht hier ein breit
gefächertes Bündel verschiedener Anspruchsvarianten zur
Verfügung, die von der bloßen Abwehr möglicher Beein-
trächtigungen bis hin zu Schadensersatzleistungen – auch für
immaterielle Schäden – reichen. Das öffentlich-rechtliche Äu-
ßerungsrecht erweist sich insoweit als ein höchst anspruchs-
volles und ausbildungsrelevantes sowie in der Praxis bedeut-
sames Referenzgebiet für das Ineinandergreifen unterschied-
licher prozessualer und materiellrechtlicher Rechtsinstitute.

75 Vgl. nur BVerfGE 136, 323 ff. = BeckRS 2014, 52021; BVerfGE 138, 102 ff. =
BeckRS 2014, 59289; BVerfGE 148, 11 ff. = BeckRS 2018, 1876; BVerfGE 154,
320 ff. = BeckRS 2020, 11570; BVerfGE 162, 207 ff. = BeckRS 2022, 13335.

76 BVerfGE 136, 323 ff. = BeckRS 2014, 52021; dazu Barczak NVwZ 2015, 1014 ff.;
Gusy NVwZ 2015, 700 ff.; Spitzlei JuS 2018, 856 ff.; Suslin/Brockmann NVwZ
2024, 882 ff.

77 BVerfGE 138, 102 ff. = BeckRS 2014, 59289; BVerfGE 148, 11 ff. = BeckRS 2018,
1876; BVerfGE 154, 320 ff. = BeckRS 2020, 11570; dazu auch Barczak NVwZ 2015,
1014 ff.; Harding NVwZ 2022, 1777 ff.; Ludwigs/Schuler VR 2022, 262 ff.; Spitzlei
JuS 2018, 856 ff.

78 BVerfG 162, 207 ff. = BeckRS 2022, 13335; vgl. ferner Harding NVwZ 2022,
1777 ff.; Hering VR 2023, 51 ff.; Schwarz JM 2022, 331 ff.; Spitzlei JuS 2018, 856 ff.

79 Zur prozessualen Stellung politischer Parteien s. nur Ehlers/Schoch/Ehlers RS
ÖffR, 2021, § 18 Rn. 24; Maurer JuS 1992, 296 ff.; Schwarz, Verfassungsprozess-
recht, 2022, § 14 Rn. 25 ff.

80 Vgl. BVerfGE 62, 1 (33) = BeckRS 1983, 107369; BVerfGE 67, 100 (127) = BeckRS
1984, 3747; BVerfGE 68, 1 (77) = BeckRS 1984, 1058; BVerfGE 119, 302 (307 f.) =
BeckRS 2007, 28252; BVerfGE 124, 78 (113) = BeckRS 2009, 37695; BVerfGE 129,
356 (374) = BeckRS 2011, 56911; BVerfGE 140, 115 (146) = BeckRS 2015, 52250;
BVerfGE 142, 25 (52) = BeckRS 2016, 45454; BVerfGE 147, 31 (37) = BeckRS 2017,
128458.

81 Dazu BVerfGE 152, 35 (47) = BeckRS 2019, 23357.
82 Vgl. Conrad/Grünewald/Kalscheuer/Milker/Laude Öffentlich-rechtliches Äuße-
rungsR-Hdb, 2022, § 11 Rn. 23 ff.

83 Grundlegend BVerfGE 18, 85 (92 f.) = BeckRS 1964, 105382; ausf. auch Schwarz
VerfassungsProzR, 2022, § 12 Rn. 171 ff.

84 BVerfGE 30, 173 (193) = BeckRS 1971, 106399; BVerfGE 97, 391 (401) = BeckRS
1998, 30010535; BVerfGE 129, 178 (202) = BeckRS 2011, 53837.

85 BVerfGE 18, 85 (93) = BeckRS 1964, 105382; BVerfGE 61, 1 (6) = BeckRS 1982,
2060; BVerfGE 134, 242 (353) = BeckRS 2013, 59554.
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& SACHVERHALT

J betreibt einen Schweinemastbetrieb und erwirbt seit über 20 Jahren zu mästende Ferkel bei
der Ferkelzüchterin Z GmbH. Beiden ist bekannt, dass die Ferkel ausschließlich zur Mästung
und anschließenden Weiterveräußerung verwendet werden. Eine konkrete Abrede zu dieser
Verwendung der Ferkel hierzu haben sie nie getroffen.

* Der Autor ist Rechtsanwalt bei Spieker & Jaeger PartG mbB in Dortmund, Honorarprofessor an der Karl-Franzens-Universität
in Graz und Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität in Bochum. Der Autor dankt Frau Rechts- und Notarfachwirtin Anita
Langner und Frau Ass. iur. Angela Josifoska für umsichtige Hilfe bei der Erstellung des Manuskriptes.
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J bestellt bei Z 100 Ferkel für den 26.2.2024 zu insgesamt 60.000 EUR. Z nimmt die
Bestellung an. Der Kaufpreis der zu mästenden Ferkel bestimmt sich nach deren Gewicht bei
Anlieferung. G als Geschäftsführer der Z will mit Blick auf seine Jahresumsatzbeteiligung
später liefern, weil er damit einen höheren Preis gegenüber J verrechnen könnte. So geschieht
es auch. Aufgrund der entsprechenden Weisung des G werden die Ferkel nicht am 26.2.2024
an J geliefert, sondern zwei Wochen später. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ferkel bereits 10 kg
schwerer, als sie noch am 26.2.2024 gewesen wären. J nimmt die Lieferung trotzdem vor-
behaltlos an. Da es in Strömen regnet, werden die Tiere ohne nähere Prüfung durch J sofort
in den Stall verbracht, obwohl J weiß, dass eine solche Prüfung eigentlich notwendig wäre.
Im Anschluss verrechnet Z dem J wegen des höheren Gewichts der Ferkel einen um
5.000 EUR höheren Kaufpreis, also insgesamt 65.000 EUR. Durch das höhere Gewicht der
Ferkel spart J 2.000 EUR an Mästungskosten ein.

Am 5.4.2024 lässt J die Ferkel veterinärmedizinisch untersuchen. Der Tierarzt stellt fest, dass
20 Tiere unter einem sog. Nabelbruch leiden, der sich von außen sichtbar durch Vorwölbun-
gen im Nabelbereich zeigt, was schon bei der Anlieferung hätte auffallen müssen. Ferkel mit
Nabelbruch können nicht gemästet werden. Sie werden daher umgehend getötet und ent-
schädigungslos der Tierkadaververwertung zugeführt.

Der Tierarzt stellt auch fest, dass die gesamte Lieferung mit dem Actinobacillus-Pleuropneu-
moniae-Virus („APP“) befallen ist. APP ist in der Schweinezucht keine ungewöhnliche
Krankheit. Etwa 95% der Ferkel in Deutschland sind von dem Virus befallen. Der Befall
führt dazu, dass die Tiere eine längere Zeit benötigen, um das Mastgewicht zu erlangen. Um
die so erkrankten Ferkel zu behandeln, wendet J für Tierarzt und Medikamente 6.000 EUR
auf.

Z fordert J am 15.4.2024 zur Zahlung des Kaufpreises von 65.000 EUR auf. J zahlt nur
60.000 EUR, verweist für den verbleibenden Betrag auf die verspätete Lieferung, die Nabel-
brüche und die Tierarzt- sowie Medikamentenkosten und erklärt gegenüber Z, er verrechne
die Verspätung und die Schäden mit dem Restbetrag und fordere auch den übersteigenden
Rest. Diese Verrechnung berücksichtigt die Einsparung von 2.000 EUR an Mästungskosten
durch das erhöhte Gewicht der Ferkel. Zu Recht?

Bearbeitervermerk: Im Rahmen der Fallfrage ist auf alle relevanten Rechtsfragen, gegebenenfalls
hilfsgutachterlich, einzugehen. Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten. Ansprüche gegen G sind
nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Hinweis: Für die vorliegende Klausur müssen Bearbeiter den Sachverhalt klar strukturieren und dann
konsequent vorhandenes Wissen stringent abarbeiten. Die wechselseitig geltend gemachten Ansprüche
sind über eine Aufrechnung verknüpft. Als Haupt- und Gegenforderung sind Forderungen aus Verzug
und Mangel zu prüfen. Im Rahmen der Prüfung der Mängel ist Argumentationsfreudigkeit gefragt:
Handelt es sich um einen Mangel, wenn alle Produkte dieser Marktstufe davon betroffen sind?

A. AUSLEGUNG DER ERKLÄRUNG DES J NACH §§ 133, 157 BGB

Nach Aufforderung zur Zahlung durch Z erklärt J, den Restkaufpreis mit eigenen Forderun-
gen „verrechnen“ zu wollen. Das BGB kennt keine „Verrechnung“, sodass die Erklärung des
J auszulegen ist. Bei der Erklärung des J könnte es sich dabei um eine Aufrechnungserklärung
iSd § 388 S. 1 BGB handeln.

Eine entsprechende Auslegung ist nach §§ 133, 157 BGB vorzunehmen. Der Wille des
Erklärenden muss für den objektiven Betrachter erkennbar geworden sein.

Hinweis: Eine Aufrechnung betrifft Forderungsrechte zwischen denselben Personen in der Weise, dass
verrechnet wird. Eine Forderung erlischt dann, wenn die Gegenforderung in gleicher Höhe geltend
gemacht wird. In Bezug auf den Inhalt der Erklärung ist es dabei nicht erforderlich, dass ausdrücklich das
Wort „Aufrechnung“ verwendet wird.

Vorliegend erklärt J, er wolle die Verspätung und die Schäden mit dem Kaufpreis verrechnen.
Diese Verrechnung ist für einen objektiven Betrachter als Geltendmachung von Gegenforde-
rungen mit dem Ziel des Erlöschens der Ausgangsforderung erkennbar.

Auslegung
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